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RS OGH 1954/10/8 2Ob667/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1954

Norm

EO §280

Rechtssatz

Die Verständigung des Freihandkäufers vom Verkaufstermin kann nicht dem Gläubiger überlassen werden, der ihn

namhaft gemacht hat, sondern hat durch das Gericht zu erfolgen.
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